
§ 069 UrhG

Die Fristen dieses Abschnitts beginnen mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem das für den Beginn der
Frist maßgebende Ereignis eingetreten ist.

1https://juristi.club/juristikon/entry/6764-069-urhg/

https://juristi.club/juristikon/entry/6764-069-urhg/

